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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Classicbid

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beinhalten Regelungen für Ver-
braucher wie auch Unternehmer. Sofern nicht ausdrücklich anders geregelt, 
finden die jeweiligen Regelungen gleichermaßen Anwendung auf Verbrau-
cher und Unternehmer. Sollten einzelne Bestimmungen ausschließlich auf 
Verbraucher oder ausschließlich auf Unternehmer Anwendung finden, ist 
dies besonders gekennzeichnet.

I. Verwender und Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
anderweitige Geschäftsbedingungen, Direktverkauf, anwendbares Recht

1. Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Auktion & 
Markt Aktiengesellschaft, gegründet nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, mit Sitz in Wiesbaden, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Wiesbaden unter der Registernummer HRB 20968.

2. Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung der 
Versteigerung und des Freiverkaufs von beweglichen Sachen (nachfolgend 
„Sache“ genannt) von dem Verwender als Unternehmer (nachfolgend „Verstei-
gerer“ genannt) an Personen, die Unternehmer oder Verbraucher (nachfolgend 
„Käufer“ oder „Verbraucher“ und „Unternehmer“ genannt) sein können.
Die Versteigerung oder der Verkauf findet entweder auf fremde Rechnung 
und in eigenem Namen (Verkaufskommission) oder in fremdem Namen und 
fremde Rechnung (Vermittlungsleistung) oder in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung (Eigenhandel) des Versteigerers statt.

Die Versteigerung oder der Verkauf erfolgen entweder live und/oder über die 
Online-Plattform unter der URL www.Autobid.de.

3. Anwendungsbereich und Anderweitige Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Arten 
von Classicbid-Veranstaltungen, es sei denn der Versteigerer erklärt geson-
derte Allgemeine Geschäftsbedingungen für anwendbar. Die nachstehenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Classic-
bid-Veranstaltungen, sofern sie nicht vom Versteigerer vor den künftigen 
Geschäften durch andere ersetzt und dem Käufer mitgeteilt wurden. Entge-
genstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nicht, 
auch wenn Ihnen der Versteigerer nicht ausdrücklich widerspricht.

4. Anwendbares Recht

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Handelt 
es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher, gilt dies nicht für zwingende 
Bestimmungen des Aufenthaltsstaates des Verbrauchers.

II. Anmeldung als Käufer, Zulassung als Käufer, Sonstiges

1. Anmeldung als Käufer

a) Jeder Käufer muss sich vor der ersten Teilnahme an einer Versteigerung 
schriftlich anmelden und registrieren lassen.

b) Ist der Käufer Verbraucher, hat er vor der Zulassung seine persönlichen 
Daten mitzuteilen und durch Vorlage eines gültigen Personalausweispapie-
res nachzuweisen.

c) Ist der Käufer Unternehmer, hat er vor der Zulassung zur Abgabe von 
Angeboten seine Unternehmereigenschaft nachzuweisen.

Bei Käufern mit Sitz innerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland sind zum Nachweis stets erforderlich: Kopie der Gewerbe-
anmeldung, bei im Handelsregister eingetragenen Kaufleuten und Gesell-
schaften ein Handelsregisterauszug, eine Kopie des Personalausweises des 
Geschäftsinhabers bzw. der im Handelsregister eingetragenen vertretungs-
berechtigten natürlichen Person.

Bei Käufern mit Sitz außerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland sind zusätzlich jeweils beglaubigte Übersetzungen der vor-
stehenden fremdsprachigen Dokumente in die deutsche Landessprache 
erforderlich, bei Käufern mit Sitz in einem Staat der Europäischen Union und 
bei Käufern mit Sitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist zusätzlich 
die Mitteilung der ihnen erteilten gültigen Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer erforderlich.

Käufer aus anderen EU-Staaten als der Bundesrepublik Deutschland müs-
sen vor ihrer Angebotsabgabe auf umsatzsteuerrechtlich regelbesteuerte 
Sachen außerdem die ihnen erteilte gültige internationale Umsatz-Steu-
eridentifikationsnummer dem Versteigerer schriftlich mitteilen und dabei 
schriftlich gegenüber dem Versteigerer garantieren, dass die gekaufte Sache 
unverzüglich in einen anderen EU-Staat außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland verbracht wird.

d) Alle Käufer haben neben den vorgenannten Dokumenten ein Registrie-
rungsformular zu unterzeichnen und müssen die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des Versteigerers bestätigen. Im Übrigen behält sich der 
Versteigerer die Art der Anmeldung und vorzulegenden Dokumente vor.

2. Zulassung als Käufer

Erfüllt der Käufer alle Voraussetzungen, erhält er vom Versteigerer eine Re-
gistrierungsbestätigung. Diese enthält die von dem Versteigerer bestimmte 
Bieternummer. Mit der Bieternummer und bei Erfüllung aller weiteren Vor-
aussetzungen nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kann der 
Käufer an den Versteigerungen des Versteigerers teilnehmen.

3. Sonstiges

Jeder Käufer hat Veränderungen seiner Daten (z. B. Name, Sitz, Adresse) 
dem Versteigerer unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Im Übrigen behält sich der Versteigerer die Zulassung als Käufer zu einer Ver-
steigerung vor. Der Versteigerer wird die Zulassung nicht unbillig verweigern.

III. Versteigerungskatalog, Detailangaben

Der Versteigerer schreibt Sachen in Versteigerungskatalogen aus. Jede 
Sache ist darin mit einem Ausrufpreis versehen. Mit der Veröffentlichung des 
Versteigerungskatalogs fordert der Versteigerer den Käufer zur Abgabe von 
Angeboten auf.

Die Detailangaben in den Versteigerungskatalogen sowie sonstige Angaben 
zu den Sachen, stammen von dem Einlieferer und sind von dem Versteigerer 
nicht auf Richtigkeit geprüft worden. Der Käufer hat die Angaben auf Richtig-
keit zu prüfen, der Versteigerer übernimmt ausdrücklich keine Gewähr oder 
Garantie für die Richtigkeit dieser Angaben.

IV. Zu-Stande-Kommen eines Vertrages

1. Versteigerung

a) Zuschlag, Annahme des Angebots

Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach mehrfachem Aufruf eines Angebots 
kein Übergebot abgegeben wird. Der Versteigerer behält sich die Erteilung 
des Zuschlags vor und kann die Erteilung verweigern. Geben mehrere Käufer 
zeitgleich ein gleichlautendes Angebot ab und wird nach mehrfachem Aufruf 
kein Übergebot abgegeben, entscheidet das Los über den Zuschlag. Kann 
eine Einigung über den Zuschlag nicht sofort erzielt werden, gelangt die Sa-
che nochmals zur Versteigerung. Der Versteigerer ist befugt, einen erteilten 
Zuschlag zurückzunehmen und die Sache erneut anzubieten, wenn irrtümlich 
ein rechtzeitig abgegebenes Übergebot übersehen worden ist oder sonstige 
Zweifel über den Zuschlag bestehen. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme 
der Sache.

Angebote des Käufers unterhalb des Ausrufpreises (nachfolgend „im Vorbe-
halt“ genannt) kann der Versteigerer ablehnen. Der Versteigerer wird – sofern 
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er nicht von seinem Recht Gebrauch macht, Angebote nicht anzunehmen – 
das höchste Angebot annehmen. Die Annahme des Angebots erfolgt durch 
mehrfachen Aufruf. Im Übrigen verzichtet der Käufer auf eine gesonderte 
Annahmeerklärung.

Bei Angeboten im Vorbehalt entscheidet der Versteigerer innerhalb von 
einer Woche nach Ablauf der Versteigerung, ob er das Angebot des Käufers 
annimmt. Die Mitteilung der Annahme eines Angebots unter Vorbehalt erfolgt 
mündlich, telefonisch oder per E-Mail. Im Übrigen verzichtet der Käufer auf 
eine gesonderte Annahmeerklärung.

b) Angebotsfrist, Angebote, Bindung an Angebote

Erfolgt der Zuschlag unter Vorbehalt, ist der Käufer nach Ablauf der Verstei-
gerung eine Woche lang an sein Angebot gebunden. Erhält er nicht innerhalb 
der genannten Frist den vorbehaltlosen Zuschlag, erlischt dieser. Der Ver-
steigerer kann bei Zuschlag unter Vorbehalt jederzeit und ohne Rücksprache 
mit dem Vorbehaltskäufer an einen Limitkäufer zuschlagen bzw. freihän-
dig versteigern/verkaufen. Nach Zuschlag können keine Angebote mehr 
berücksichtigt werden. Angebote können auch vorab durch ein schriftliches 
Angebot vor der Versteigerung abgegeben werden.

c) Kaufvertrag

Mit Zuschlag oder voran dargestellter Annahmeerklärung bei Angeboten 
unter Vorbehalt, kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Einlieferer und dem 
Käufer (Vermittlungsleistung) oder zwischen dem Versteigerer und dem 
Käufer (Verkaufskommission oder Eigenhandel) zustande.

2. Freiverkauf

Der Kaufvertrag kommt mit Angebot und Annahme zustande.

V. Kaufpreis, Zahlungsverkehr

1. Verbraucher

Der Kaufpreis entspricht dem höchsten Angebot des Käufers einschließlich 
der in der Bundesrepublik jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, 
derzeit 19 %.

2. Käufer aus der Bundesrepublik Deutschland

Der Kaufpreis entspricht dem höchsten Angebot des Käufers einschließlich 
der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuer (Brut-
to-Kaufpreis) in jeweils gesetzlicher Höhe. Der Versteigerer wird bei deut-
schen Käufern eine ordnungsgemäße Rechnung mit dem Netto-Kaufpreis 
und der offen ausgewiesenen Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe 
erteilen. Der vorstehende Satz gilt nicht, wenn es sich um eine Versteigerung 
handelt, welcher der Differenzbesteuerung nach § 25a Umsatzsteuergesetz 
unterliegt.

3. Unternehmer aus EU-Staaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Der Käufer erhält zunächst eine Brutto-Rechnung über den Kaufpreis und 
die Kosten der Vertragsabwicklung. Liegen die Voraussetzungen des deut-
schen Umsatzsteuergesetzes vor, erhält der Käufer eine Netto-Rechnung 
über den Kaufpreis und die Kosten der Vertragsabwicklung.

Der Zahlungsverkehr muss per Überweisung von einem auf den Namen des 
Käufers lautenden Bankkonto erfolgen.

4. Käufer aus Nicht-EU-Staaten (Drittländern)

Käufer aus Nicht-EU-Staaten („Drittländern“) müssen auf den Kaufpreis der 
Sache einen Sicherheitseinbehalt in Höhe des jeweils in der Bundesrepublik 
Deutschland gültigen Umsatzsteuersatzes an den Versteigerer bezahlen. 
Der Sicherheitseinbehalt wird dem Käufer erstattet, sobald die umsatzsteu-
errechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Hierzu ist dem Versteigerer die Un-
terschrift der ausgefüllten und mit einem Stempel vom Grenzzollamt der EU 

versehenen Ausfuhrerklärung vorzulegen. Der Anspruch auf Auszahlung des 
Sicherheitseinbehalts ist nur mit Zustimmung an den Versteigerer abtretbar.

5. Zahlungsverkehr, Kosten des Zahlungsverkehrs, Erfüllung, Voraus- 
leistung, Kosten der Vertragsabwicklung

Der Zahlungsverkehr erfolgt grundsätzlich bargeldlos. Der Käufer hat die 
durch eine Auslandsüberweisung anfallenden Bankgebühren zu tragen.

Der Käufer trägt neben dem Kaufpreis die Kosten der Vertragsabwicklung. 
Die Kosten der Vertragsabwicklung sind zusammen mit dem Kaufpreis fällig.

Der Käufer ist nach Vertragsabschluss verpflichtet, den Kaufpreis und die 
Kosten der Vertragsabwicklung im Voraus zu leisten. Der Käufer erhält die 
Sache somit erst nach vollständiger Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtun-
gen.

Ist der Käufer Verbraucher, betragen die Kosten der Vertragsabwicklung 5 % des 
Kaufpreises inklusive 19 % Mehrwertsteuer.

Ist der Käufer Unternehmer, betragen die Kosten der Vertragsabwicklung 4,2 % 
des Kaufpreises zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

VI. Elektronische Rechnungen

Der Käufer erklärt sein Einverständnis zur Übermittlung von elektronischen 
Rechnungen. Der Versteigerer ist nicht zur Übermittlung elektronischer 
Rechnungen verpflichtet.

VII. Abholung

1. Die Sache ist von dem Käufer auf dessen Kosten am Standort der Sache, 
der in dem Versteigerungskatalog mitgeteilt wurde, abzuholen.

2. Unternehmer aus EU-Staaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
als Käufer können die Sache nur durch eine im Namen und auf Rechnung 
des Käufers beauftragte Spedition abholen und aus dem Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland ausführen lassen.

Eine Selbstabholung oder Abholung durch sonstige Dritte ist nicht zulässig.

Durch die Spedition ist eine Speditionsbescheinigung nach Maßgabe des 
Versteigerers („erweiterte Speditionsbescheinigung“) vorzulegen.

VIII. Zahlungsbedingungen

1. Fälligkeit

Der Kaufpreis und die Kosten der Vertragsabwicklung sind in vollem Umfang 
nach Erhalt der Rechnung sofort fällig.

2. Zahlungsverzug

a) Kosten der Mahnung
Die den Verzug begründende erste Mahnung ist kostenlos. Die bei Nichtzah-
lung erfolgende 2. Mahnung wird dem Käufer mit 5 EUR berechnet, es sei 
denn der Käufer weist nach, dass ein Aufwand des Versteigerers nicht oder 
nicht in dieser Höhe entstanden ist. Dem Versteigerer bleibt der Nachweis 
höherer Mahnkosten vorbehalten.

b) Verzugszinsen
Ist der Käufer Unternehmer, ist der Versteigerer im Falle des Verzuges des 
Käufers berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen, wenn es sich bei dem Käufer um 
einen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB handelt. Die Geltendmachung 
eines höheren Schadens bleibt ihm vorbehalten. Dem Käufer bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass dem Versteigerer kein oder ein geringerer Ver-
zugsschaden entstanden ist.
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c) Pauschale
Ist der Käufer Unternehmer, hat der Versteigerer bei Verzug des Käufers 
zusätzlich einen Anspruch auf eine Pauschale in Höhe von 40 EUR, wenn es 
sich bei dem Käufer um einen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB handelt. 
Dies gilt auch, wenn es sich bei der Forderung des Versteigerers um eine 
Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist 
auf einen geschuldeten Schadenersatz anzurechnen, soweit der Schaden in 
Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

3. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Käufers

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten oder 
vom Versteigerer anerkannt sind oder in einem engen synallagmatischen 
Verhältnis zur Forderung des Bestellers stehen.

IX. Standgeld

Führt der Annahmeverzug des Käufers zu einer Verzögerung der Abnahme, 
kann der Versteigerer pro Tag des Annahmeverzugs 10 EUR zuzüglich der 
jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer berechnen.

Dem Käufer ist der Nachweis gestattet, dass dem Versteigerer kein Schaden 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. Dem Versteigerer ist 
der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist.

X. Haftung

Die nachfolgenden Regelungen gelten a) im Verhältnis Versteigerer und 
Käufer/Verbraucher/Unternehmer einerseits sowie b) im Verhältnis Verkäufer 
und Käufer/Verbraucher/Unternehmer andererseits, wenn es sich bei dem 
Verkäufer um eine von dem Versteigerer abweichende Person handelt  
(Ziffer I. 2. dieser AGB).

1. Mängelansprüche, Haftung

a) Haftung wegen Sach- und Rechtsmängeln
Die Haftung wegen Sach- und Rechtsmängeln ist ausgeschlossen.

b) Haftung aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen und deliktische 
Haftung
Die Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen und aus uner-
laubter Handlung ist ausgeschlossen.

c) Haftung bei Verzögerung der Leistung, Haftung bei Unmöglichkeit der 
Leistung
Die Haftung wegen Verzögerung der Leistung und die Haftung bei Unmög-
lichkeit der Leistung sind ausgeschlossen.

d) Begrenzung der Haftungsausschlüsse
Von den vorstehenden Haftungsausschlüssen ausgenommen ist die Haftung 
des Versteigerers/Verkäufers gegenüber dem Käufer für

- Vorsatz oder Arglist oder eine ausdrücklich erklärte Garantie,

- vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,

- Schäden wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
durch den Versteigerer/Verkäufer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen [wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut und auch vertrauen darf],

- Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Versteigerers/Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen beruhen.

2. Haftungsumfang bei Schäden wegen schuldhafter Verletzung  
wesentlicher Vertragspflichten

Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden aus der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten, haftet der Versteigerer/Verkäufer der 
Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und 
vertragstypischen Schäden.

XI. Verjährung

1. Verjährungsfrist

Die Verjährungsfrist beträgt für den Käufer ein Jahr mit Ausnahme der unter 
Ziffer X. Nr. 2 d) genannten Ansprüche, für welche die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen maßgeblich sind.

2. Beginn der Verjährungsfrist

Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Abnahme der 
Sache mit Ausnahme der unter Ziffer X. Nr. 2 d) genannten Ansprüche, für 
welche der gesetzliche Verjährungsbeginn maßgeblich ist.

XII. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand, Allgemeines, 
Abtretungsverbot

1. Erfüllungsort

Ist der Käufer Unternehmer, ist Erfüllungsort der Sitz des Versteigerers.

2. Ausschließlicher Gerichtsstand

Ist der Käufer Verbraucher und hat bei Vertragsschluss keinen Wohnsitz 
in der Bundesrepublik Deutschland oder hat er nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt oder der Wohnsitz ist im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis der 
Sitz des Käufers. Ausschließliche Gerichtsstände, z. B. für das gerichtliche 
Mahnverfahren, bleiben unberührt.

Ist der Käufer Unternehmer, ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis sich 
ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Käufers ausschließlicher Gerichts-
stand. Dies gilt auch für den Fall, dass der Käufer bei Vertragsschluss keinen 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt hat oder der Wohnsitz im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist.

3. Allgemeines

Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen ge-
setzliche Bestimmungen verstoßen oder aus sonstigen Gründen unwirksam 
sein, so entbindet dies den Käufer nicht von der Abnahmeverpflichtung der 
Sache und der Einhaltung der sonstigen Vereinbarungen. Sollte eine der 
Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall gilt an Stelle der 
unwirksamen Bestimmung die gesetzliche Vorschrift, die der unwirksamen 
Bestimmung wirtschaftlich am Nächsten kommt. Voran Gesagtes gilt auch 
im Falle von Regelungslücken.

4. Abtretungsverbot

Ist der Käufer Unternehmer, sind die Rechte des Käufers aus dem geschlos-
senen Kaufvertrag und aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur 
mit Zustimmung des Versteigerers abtretbar. § 354a HGB bleibt hiervon 
unberührt.


